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 Veröffentlicht am 08.09.1982

Norm

StGB §28 Cb

StGB §223

Rechtssatz

Der Unrechtsgehalt einer Urkundenfälschung wird durch den Unrechtsgehalt eines Vermögensdeliktes - vom Fall des §

147 Abs 1 Z 1 StGB abgesehen nicht miterfaßt, sodaß Konsumtion nicht anzunehmen ist, auch wenn die Fälschung zur

Deckung des Vermögensdeliktes verübt wurde.
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